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Der Hinweis zu den Eigentümern der angesprochenen Bergwerksfeldern 
bzw. Bewilligungsfeldern wird zur Kenntnis genommen und im weiteren 
Verfahren berücksichtigt. Die angegebenen Eigentümer werden im nächs-
ten Verfahrensschritt zur Beteiligung der Behörden nach § 4 Absatz 2 
Baugesetzbuch um Stellungnahme gebeten. 
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Grundsätzlich verursacht jede städtebauliche Entwicklung auf un-
bebauter Fläche in unterschiedlicher Intensität eine Beeinträchti-
gung natürlicher Bodenfunktionen durch Veränderung und Versie-
gelung. Planerisches Ziel ist es deshalb, eine behutsame Abwä-
gung zwischen dem Anspruch, den Naturhaushalt geringstmöglich 
zu beeinträchtigen und dem Bedarf an notwendigen Entwicklungs-
flächen durchzuführen. 
 
Bei der Planfläche handelt es sich um eine ehemals für die Land-
wirtschaft genutzte Fläche im direkten Anschluss im Osten und Sü-
den an bestehende Bebauungspläne, die bereits gewerblich-indust-
rielle Flächen festsetzen. Dem aktuellen Bedarf an mittel- bis kurz-
fristigen Gewerbeflächen steht dennoch derzeit ein unzureichendes 
Angebot an verfügbaren Gewerbeflächen gegenüber.  
In diesem Bereich gab es bereits einen Aufstellungsbeschluss aus 
dem Jahr 2012, der einen mehr als dreifach größeren Geltungsbe-
reich gegenüber diesem Plangebiet für Gewerbegrundstücke vor-
sah. Der Geltungsbereich ist nun verkleinert worden und die Ent-
wicklungsfläche stellt eine sinnvolle Arrondierung der bereits beste-
henden Gewerbegebiete als nördlicher Abschluss dieser Nutzungs-
art dar und deckt den dringenden Bedarf an gewerblichen Bauflä-
chen. 
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Die Umwandlung dieser landwirtschaftlichen Fläche in eine gewerb-
liche Baufläche ist zudem bereits auf Flächennutzungsplanebene 
abgewogen und genehmigt worden. Der Geltungsbereich entspricht 
damit der Flächenvorgabe des Flächennutzungsplanes, so dass der 
Bebauungsplan aus diesem entwickelt wird. Zusätzliche landwirt-
schaftliche Flächen werden NICHT in Anspruch genommen. 
 
Aspekte des Klimaschutzes werden ebenfalls berücksichtigt. Durch 
Festsetzungen werden die Vorhabenträger verpflichtet, Gründächer 
u.a. zur Speicherung von Regenwasser, zur Steigerung der Bio-
diversität und Verbesserung des Mikroklimas, anzulegen. Der Pla-
nentwurf wird zum nächsten Verfahrensschritt korrigiert und die Ein-
schränkungen zur Dachneigung und des Flächenanteils der Dach-
begrünung werden aufgehoben. Zudem wird im Offenlegungsent-
wurf eine Festsetzung zur Fassadenbegrünung getroffen. Durch die 
Festsetzung zur Anbringung von Photovoltaikmodulen auf den Dä-
chern zur Nutzung der einfallenden solaren Strahlungsenergie für 
die Stromerzeugung ergeben sich zudem Synergieeffekte der Be-
grünung und Solarnutzung. 
Weiterhin ist zwischen den beiden Baufeldern eine 23,00 m breite, 
überwiegend durchgängige Grünfläche festgesetzt, die mit heimi-
schen, standortgerechten und klimaresilienten Laubgehölzen anzu-
pflanzen ist. 
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 Zusammen mit der 3,00 m breiten Eingrünung der Bauflächen wird hier 
ein Beitrag zur Steigerung des Naturhaushaltes geleistet. Die Größe 
der Bauflächen wiederum entspricht den Bestimmungen des Maßes 
der baulichen Nutzung in GI-Gebieten gemäß der aktuellen Baunut-
zungsverordnung.  
 
Der Hinweis zur Ausgestaltung der Parkplätze und Wege z.B. mit Ra-
sengittersteinen kann nicht berücksichtigt werden. Eine Versickerung 
des Niederschlagswassers im Bereich des Baugebietes wird nach Ab-
stimmung mit der zuständigen Wasserbehörde aufgrund des sehr ho-
hen Grundwasserstandes ausgeschlossen. Zudem muss das Nieder-
schlagswasser der befestigten Verkehrsflächen vor der Einleitung ins 
Gewässer einer Vorreinigung zugeführt werden. 
 
Eine vollständige Kompensation ist aufgrund der Flächenknappheit 
nicht innerhalb des Plangebietes möglich. Der externe Ausgleich findet 
auf einer Ökopoolfläche östlich der B 235 statt. Hier wurden vielfältige 
ökologische Maßnahmen umgesetzt, die aus einem naturnahen Wald-
rand, Hochstaudensäumen, Heckenstrukturen, Extensivgrünland, 
Feldgehölzinseln, Feuchtbiotopen und Kleingewässern bestehen. 
Diese Maßnahmen leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz 
und zur Verbesserung der natürlichen Bodenfunktionen. 
Die fachliche Abwägung ergab, dass aufgrund og. genannter Argu-
mente, die Entwicklung des Plangebietes Vorrang gegenüber den Be-
denken des Dezernates 52 hat. 
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Kapitel 2.2.2.5 des Abstandserlass von 2007 gibt an, dass bei Anwendung 
der Abstandsliste zur Festsetzung der Abstände zwischen Industrie- oder Ge-
werbegebieten einerseits- und Misch-, Kern- oder Dorfgebieten andererseits 
bei mit (*) gekennzeichneten Betriebsarten die Abstände der übernächsten 
Abstandsklasse zugrunde gelegt werden können. Analog zum benachbarten 
B-Planverfahren wurde der Wohnbebauung außerhalb des Plangebiets, die 
für die Abstandsbestimmung in den Industriegebieten maßgeblich ist, über-
wiegend der Schutzanspruch eines Mischgebietes zuerkannt. 
 
Der gemessene Abstand zwischen der nächstgelegenen Wohnbebauung 
(Betriebsleiterwohnung) an der Alfons-Deitermann-Straße und dem geplan-
ten Industriegebiet im Geltungsbereich des aufzustellenden Bebauungsplan 
Nr. 94 (gemessen an der Baugrenze) beträgt ca. 30 m. Die Entfernungen zu 
weiteren Betriebswohnungen im südlichen Bereich betragen über 100 m.  
Die in der Nähe befindliche Betriebsleiterwohnung gehört zu dem Betrieb, der 
im östlichen Bereich des Plangebietes seinen vorhandenen Betrieb erweitert. 
Gleichwohl hat diese Wohnnutzung einen Schutzanspruch, da der BP-94 als 
Angebotsplan erstellt wird. Der Hinweis wird in der Weise berücksichtigt, 
dass, abgestellt auf die überwiegende Entfernung der Betriebsleiterwohnun-
gen von über 100 m, die Anlagen- und Betriebsarten der Abstandsklassen V 
bis VII zulässig sind und nun zusätzlich auf der Ebene des Genehmigungs-
verfahren ein gutachterlicher Nachweis gefordert wird, dass Gefahren, erheb-
liche Nachteile oder erhebliche Belästigungen nach den Grundsätzen des Im-
missionsschutzes für die naheliegenden Wohnnutzungen ausgeschlossen 
werden können. Eine ergänzende Erklärung ist in der Begründung erfolgt. 
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Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen und mit dem Dezernat 53 – 
Immissionsschutz – ausführlich besprochen. Sowohl in den Festsetzun-
gen als auch in der Begründung werden die Begrifflichkeiten des § 3 Abs. 
5a BImSchG dementsprechend geändert und angepasst. Die Bedenken 
können somit ausgeräumt werden. 
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1. Der Hinweis zur Verwendung beschichteter Dacheindeckungen 
zum Schutz des Grundwassers wird berücksichtigt, im Bebauungs-
plan als Hinweis aufgenommen und auch auf die Materialverwen-
dung der Fassadenflächen ausgeweitet. Zudem wird der Sachver-
halt im wasserrechtlichen Verfahren zur Einleitung des Nieder-
schlagswassers ins Gewässer geprüft. 
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 2. Dieser Hinweis ist bereits im Bebauungsplan berücksichtigt wor-
den. Der Abschnitt des Sutumer Bruchgrabens innerhalb des Be-
bauungsplangebietes ist als „Wasserflächen und Flächen für die 
Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz und die Regelung des 
Wasserabflusses“ gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB fest-
gesetzt. 
 
 
 
 
 
 
Die Thematik Starkregen ist im Planverfahren bereits umfangreich 
untersucht und durch entsprechende Höhenvorgaben im Bebau-
ungsplan berücksichtigt worden. Im Kapitel 4.1 der Begründung ist 
bereits eingehend erläutert, dass für das Plangebiet ein Gutachten 
„Fortschreibung der Gefährdungsanalyse nach geplanter Höhenan-
passung auf der Bebauungsfläche BP 94“ auf der Grundlage der 
detaillierteren „Hydraulischen Sturzflutanalyse mit Handlungskon-
zept bei Starkregen in Datteln“ von Februar 2023 durchgeführt 
wurde. Die Ergebnisse der Starkregenuntersuchung für das Plan-
gebiet wurden berücksichtigt. 
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Informationen zum Umgang mit anfallenden Schmutz- und Nieder-
schlagswasser sind in Kapitel 5 der Begründung bereits ausrei-
chend aufgeführt. 
 
Die Entwässerung des Baugebietes im Trennsystem entspricht 
nach enger Abstimmung mit der zuständigen Wasserbehörde der 
Entwässerung des unmittelbar benachbarten Baugebietes BP 90. 
  
Das anfallende Schmutzwasser wird über den bereits vorhandenen 
städtischen Mischwasserkanal in der Alfons-Deitermann-Straße 
und über das Regenüberlaufbecken Hötting des Lippeverbandes 
zur Kläranlage Dattelner Mühlenbach abgeleitet.  
 
Das Niederschlagswasser muss dabei in den Sutumer Bruchgraben 
eingeleitet werden. Eine Versickerung des Niederschlagswassers 
im Bereich des Baugebietes ist aufgrund des sehr hohen Grund-
wasserstandes ausgeschlossen. Die Einleitung in das Gewässer er-
folgt gedrosselt mit einer Abflussspende von max. 3,4 l/(s*ha befes-
tigter Fläche). Die daraus resultierenden Rückhaltungen müssen 
dabei für ein 30-jährliches Regenereignis bemessen und ausgelegt 
werden. Das Niederschlagswasser der befestigten Verkehrsflächen 
muss dabei vor der Einleitung ins Gewässer einer Vorreinigung zu-
geführt werden. 
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                                                                                         Kreis Recklinghausen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise zu dem Umgang mit den Böden werden berücksichtigt und 
in der Festsetzungskarte unter Hinweise mitaufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
Der Umweltbericht wurde aufgrund des Hinweises überarbeitet und die 
Bewertung des Schutzgutes Boden angepasst.  
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Die Hinweise zu dem Schallgutachten des Ing. Büro Peutz werden zur 
Kenntnis genommen. Eine Änderung hinsichtlich des Bebauungsplanes 
ist nicht notwendig. 
 
Es ist richtig, dass keine nennenswerten bodennahen Quellen außerhalb 
von Gebäuden errichtet werden und die Emissionen in der Halle über ei-
nen Schornstein abgeführt werden. 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die untere Naturschutzbe-
hörde weist auf eine ältere Kartierung aus 2010 hin, in der im Umfeld des 
Plangebietes auch die planungsrelevanten Arten Kiebitz, Rebhuhn und 
Wachtel gefunden wurden. Das Plangebiet hatte damals eine mehr als 
dreifache Größe. Der beauftragte Gutachter für den Artenschutz hat den-
noch eine vertiefende Betrachtung für diese drei Arten ergänzt. Er stützt 
sich dabei auf aktuelle Anfragen bei der Biostation Recklinghausen, nach 
deren Aussage im Wirkraum der neuen Planfläche keine Tiere dieser drei 
Arten in den letzten Jahren beobachtet wurden. Ein sporadisches Vor-
kommen sei zwar nicht auszuschließen, aufgrund der Vorbelastungen und 
der Biotopstrukturen im Wirkraum sei aber nicht mit einer Beeinträchti-
gung im Erhaltungszustand zu rechnen. Aufgrund der deutlich geringeren 
Größe, der direkten Anschlusslage als schmaler Streifen an die beste-
hende Bebauung, sowie des Fehlens weiterer Hinweise auf beobachtete 
planungsrelevante Arten in den letzten Jahren, wird eine Kartierung im 
Rahmen einer ASPII weiterhin als nicht für notwendig gehalten. In der Be-
gründung wurde dieser Sachverhalt aufgenommen. 
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Der Hinweis, dass das Niederschlagswasser nach Drosselung und einer 
Vorreinigung in den Sutumer Bach eingeleitet werden soll, ist bereits be-
rücksichtigt (s. Kapitel 5 in der Begründung). 
 
Im Rahmen der Baugenehmigung wird dieser Hinweis berücksichtigt. 
 
 
 
 
 
Der Hinweis der Brandschutzdienststelle wird zur Kenntnis genommen 
und der Bauordnung weitergeleitet. Die Anforderungen hinsichtlich aus-
reichender Löschwasserversorgung und notwendiger Feuerwehrzufahr-
ten und Bewegungsflächen werden auf der Ebene der Baugenehmigung 
geprüft, es werden dazu im Bebauungsplan keine Festsetzungen getrof-
fen. 
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Die Pflanzliste für die Raine und Hochstaudenfluren ist sowohl im Umwelt-
bericht als auch in der Festsetzungskarte überarbeitet worden. Für die 
Pflanzungen sind nun die Mischungen der Vestischen Vielfalt des Kreises 
Recklinghausen Typ Nasswiese/Ufer zu verwenden. 
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                                                                                                          LWL-Archäologie für Westfalen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Die Hinweise zur Meldung erster Erdbewegungen und Bodendenk-
mäler sowie zur Gestattung des Betretens der Grundstücke werden 
berücksichtigt und in den Bebauungsplan als Hinweise aufgenom-
men. 
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                                                                                         E-Mail Landwirtschaftskammer 
 
im Auftrag von Frau Wilmer-Jahn erhalten Sie folgende Stellungnahme: 
 
Aus landwirtschaftlicher Sicht bestehen Bedenken gegen die o.g. Planung: 
Der Planungsraum „Sutumer Bach“ umfasst eine Größe von knapp 2 Hektar. Die über-
plante Ackerfläche wird damit zukünftig der landwirtschaftlichen Produktion entzogen und 
führt zu einer weiteren Flächenverknappung in Datteln. Die Fläche dient derzeit der land-
wirtschaftlichen Produktion, sie ist gut zu erreichen und hat einen guten Zuschnitt für die 
Bewirtschaftung. Boden und Fläche sind unbeweglich, unvermehrbar und i.d.R. auch un-
zerstörbar. Aktuell beträgt der Flächenverbrauch in Deutschland 54 ha pro Tag und liegt 
damit deutlich über dem 30-Hektar-Ziel nach dem ROG/Nachhaltigkeitsstrategie 2030. 
 
Die Transformation der Landwirtschaft erfordert mehr landwirtschaftliche Nutzfläche als 
zuvor für den in der Transformation geplanten vermehrt ökologischen Anbau, den Rück-
bau bzw. die Extensivierung der Tierhaltung und den Anbau mehr heimischer Eiweiß-
pflanzen. Die für die Transformation der Landwirtschaft erforderliche extensivere Bewirt-
schaftung erfordert de facto zukünftig mehr Fläche. Auch der Ernährungstrend Richtung 
erhöhtem vegetarischem Anteil in unserem Speiseplan erfordert landwirtschaftliche Nutz-
fläche.  
 
Die landwirtschaftliche Nutzfläche ist eine begrenzte Ressource. Sie erfüllt vielfältige Auf-
gaben, u.a. Erzeugung von Nahrungs-/Futtermitteln, Grundwasserneubildung, Re-
tentionsflächen bei Hochwasser, Biodiversität, Kaltluftbildung etc. Die Landwirtschaft 
steht vor der Herausforderung mit dieser kontinuierlich abnehmenden Ressource eine 
stetige wachsende Bevölkerung zu ernähren und gleichzeitig den neuen Klima- und Na-
turschutzanforderungen Genüge zu tun. Diese auf die Landwirtschaft wirkende Dynamit 
gefährdet die Ernährungssicherung und bringt den Grundpfeiler für eine krisensichere 
Versorgung der Bevölkerung mit hochwertigen Nahrungsmitteln (Schutzgut Mensch und 
menschliche Gesundheit), Energien und Rohstoffen ins Wanken 

 

Es ist richtig, dass durch die Entwicklung des Bebauungsplanes Nr. 
94 Flächen zukünftig der landwirtschaftlichen Produktion entzogen 
werden. Diese Inanspruchnahme ist u.a. vertretbar, da die vorhan-
dene Erschließungsstraße Alfons-Deitermann-Straße bislang nur 
der Erschließung des sich südlich anschließenden Bebauungspla-
nes Nr. 90 – Drievener Weg/ In den Hofwiesen – dient und somit 
eine sinnvolle, effiziente Nutzung möglich ist.  
Weiterhin ist diese Entscheidung bereits auf übergeordneten Ebe-
nen gefallen und der Bebauungsplan ist gemäß § 1 Abs.4 Bauge-
setzbuch den Zielen der Raumordnung angepasst. Dies ist an-
schaulich in der Begründung unter Kapitel 3 aufgeführt. 
Im Landesentwicklungsplan Nordrhein-Westfalen ist der Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes als Siedlungsraum dargestellt. Im 
zeichnerischen Teil des Regionalplans Ruhr ist der Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes den „Bereichen für gewerbliche und industri-
elle Nutzungen (GIB)“ zugeordnet. 
Ebenso ist im Flächennutzungsplan der Stadt Datteln für den Gel-
tungsbereich Gewerbliche Baufläche dargestellt. Die Diskussion 
der zukünftigen Entwicklung ist also bereits auf den übergeordneten 
Ebenen geführt worden und der Bebauungsplan wird gemäß § 8 
Absatz 2 Satz 1 Baugesetzbuch aus dem Flächennutzungsplan ent-
wickelt. Darüber hinaus werden keine landwirtschaftlichen Flächen 
in Anspruch genommen. 
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Ziel muss es daher sein, leistungsfähige Betriebe in der Fläche und damit im 
Planungsraum zu erhalten, landwirtschaftliche Nutzfläche vor anderen Nutzungen zu 
schützen und die Betriebsstandorte sowie ihre betrieblichen Entwicklungsmöglichkeiten 
auch im Sinne einer nachhaltigen Tierhaltung zu sichern (siehe zitierten Grundsatz 7.5-2 
LEP NRW (2019)). Landwirtschaft ist als produktive Nutzung der Naturgüter als 
Bestandteil der menschlichen Daseinsvorsorge anzusehen (=öffentlicher Belang). 
 
 
„7.5-2 Grundsatz Erhalt landwirtschaftlicher Nutzflächen und Betriebsstandorte  
Die im Freiraum liegenden, von der Landwirtschaft genutzten Flächen sollen, als 
wesentliche Grundlage für die Produktion von Nahrungsmitteln und nachwachsenden 
Rohstoffen erhalten werden.  
Wertvolle landwirtschaftliche Böden mit besonders hoher natürlicher Bodenfruchtbarkeit 
oder besonderer Eignung für eine landwirtschaftliche Nutzung sollen für Siedlungs- und 
Verkehrszwecke nicht in Anspruch genommen werden. 
 
Landwirtschaftliche Betriebe sollen in ihrem Bestand und ihren Entwicklungsmöglichkeiten 
gesichert werden. Bei unvermeidbaren Inanspruchnahmen landwirtschaftlicher 
Nutzflächen sollen negative Wirkungen auf landwirtschaftliche Betriebe so gering wie 
möglich gehalten werden.  
Unter Berücksichtigung der jeweiligen regionalen und lokalen Gegebenheiten sollen bei 
der Umsetzung von regionalplanerischen Festlegungen auf der Ebene der Fach- oder 
Bauleitplanung agrarstrukturverträgliche Lösungen in Kooperation mit den Betroffenen 
entwickelt und – falls möglich – durch die Instrumente der ländlichen Bodenordnung 
begleitet werden, (LEP NRW 2017).“ 
 
In der nachfolgenden Planung ist darzulegen, wie sich die Überplanung der 
landwirtschaftlichen Fläche auf die Umweltbelange / Schutzgüter „Mensch und 
menschliche Gesundheit“, das Schutzgut „Fläche“ und das Schutzgut „Kulturgüter und 
sonst. Sachgüter (hierunter ist die Landwirtschaft zu fassen; im Umweltbericht 
darzustellen), auswirken.  
 
 

 
Zurzeit besteht in Datteln ein dringender Bedarf an gewerblichen 
Bauflächen dem wiederum ein unzureichendes Angebot an verfüg-
baren Gewerbeflächen gegenüber steht. In diesem Bereich gab es 
bereits einen Aufstellungsbeschluss aus dem Jahr 2012, der einen 
ca. mehr als dreifach größeren Geltungsbereich gegenüber diesem 
Plangebiet für Gewerbegrundstücke vorsah. Der Geltungsbereich 
ist nun verkleinert worden und die Entwicklungsfläche stellt eine 
sinnvolle Arrondierung der bereits bestehenden Gewerbegebiete 
als nördlicher Abschluss dieser Nutzungsart dar. 
Überlegungen zu Alternativstandorten führten aufgrund der wech-
selseitigen Vorteile ebenso zu dieser Fläche. Als Angebotsplanung 
ausgestaltet sind dennoch zwei Interessenten aus Datteln für diese 
Fläche vorgesehen. Ein Unternehmen ist südlich des Plangebietes 
bereits angesiedelt und plant eine Erweiterung seines Betriebes auf 
dieser zu entwickelnden Fläche. Einsparungen hinsichtlich Flächen-
anspruch für diesen Betrieb, kurze Wege, Vermeidung von zusätz-
licher Verkehrsbelastung etc. sind einige Synergieeffekte, die für 
diese Fläche sprechen. 
Die Ackerfläche im Plangebiet zählt zudem nicht zu der Kategorie 
von wertvollen landwirtschaftlichen Böden mit besonders hoher na-
türlicher Bodenfruchtbarkeit. Das Landesamt für Natur, Umwelt und 
Verbraucherschutz weist diese Fläche als Acker im benachteiligten 
Gebiet mit einer Bodenwertzahl bis 55, d.h. als ertragsarm, aus. 
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Hinweis: 
Darüber hinaus weisen wir bereits an dieser Stelle auf die entstehenden Kom-
pensationsmaßnahmen im Rahmen der Bauleitplanung hin. In der Vergangen-
heit wurden häufig Ausgleich- und Ersatzmaßnahmen auf landwirtschaftlichen 
Flächen umgesetzt, sodass es in der Regel zu einem doppelten Flächenentzug 
(= Fläche für Bebauung + Fläche für A+E-Maßnahmen) der landwirtschaftlichen 
Flächen gekommen ist. Auch eine Extensivierung schränkt die Bewirtschaftung 
der dort wirtschaftenden Betriebe ein. Die Kompensationsmaßnahmen sollten 
daher nicht auf landwirtschaftlichen Flächen umgesetzt werden und falls erfor-
derlich, nur im Einvernehmen mit der Landwirtschaft und damit möglichst ohne 
dauerhafte Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Nutzflächen durchgeführt 
werden.  
 
Aus landwirtschaftlicher Sicht sind hierbei folgende Kriterien zu berücksichtigen: 
1. Ein Ausgleich ist innerhalb des Bebauungsplanes zu berücksichtigen und an-
zurechnen, um dadurch Flächen sparen zu können (z. B. Begrünung innerhalb 
des Bebauungsplanes, Dach- und Fassadenbegrünung u. a.) 
2. Umsetzung von Maßnahmen in bestehenden Wald-, Naturschutzgebieten, 
vorhandenen Biotopen sowie in und an Gewässern (z. B. Maßnahmen nach der 
Wasserrahmenrichtlinie). 
3. Durchführung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf wechselnden pro-
duktionsintegrierten Flächen. In diesem Zusammenhang wird auf die Produkti-
onsintegrierte Kompensationsmaßnahmen (PiK-Maßnahmen) der Stiftung 
Westfälische Kulturlandschaft hingewiesen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 

 
 

Im Umweltbericht sind die Auswirkungen der Planung auf die 
Schutzgüter „Mensch und menschliche Gesundheit“, „Fläche“ und 
„Kulturgüter und. Sachgüter“ bereits untersucht worden. Der Um-
weltbericht kommt zu dem Ergebnis, dass keine erheblichen Aus-
wirkungen auf vorgenannte Schutzgüter zu erwarten sind. 
 
Zu dem Hinweis, dass die Kompensationsmaßnahmen nicht auf 
landwirtschaftlichen Flächen umgesetzt werden sollen, wird auf den 
an der Begründung angehängten Umweltbericht mit integriertem 
Landschaftspflegerischen Begleitplan hingewiesen. Dort ist bereits 
aufgeführt, dass der externe Ausgleich auf einer Ökopoolfläche öst-
lich der B 235 stattfindet. Hier wurden vielfältige ökologische Maß-
nahmen umgesetzt, die aus einem naturnahen Waldrand, Hoch-
staudensäumen, Heckenstrukturen, Extensivgrünland, Feldgehöl-
zinseln, Feuchtbiotopen und Kleingewässern bestehen. Diese Maß-
nahmen leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur 
Verbesserung der natürlichen Bodenfunktionen.  
Den aufgeführten, zu berücksichtigenden Kriterien ist bereits durch 
Festsetzungen im B-Plan zu Dach- und Fassadenbegrünungen, Be-
grünung innerhalb des Bebauungsplanes sowie durch Pflanzmaß-
nahmen am Gewässer gefolgt worden. Diese Maßnahmen wurden 
bei der Eingriffs- und Ausgleichsbewertung bereits berücksichtigt. 
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Sehr geehrte Frau Grote,                                                             E-Mail Westnetz 
                  
mit der Mail vom 07.12.2023 unterrichteten Sie uns über das Planverfahren zur 
Aufstellung des o.g. Bebauungsplanes 'Nr. 94' 'Sutumer Bach'. 
 
Nach Durchsicht unseres Anlagebestandes teilen wir Ihnen mit, dass sich im 
Planbereich Ihrer Maßnahme keine 
 
- Fernmeldeleitungen 
- Gashochdruckleitungen 
- Gasversorgungsleitungen 
- Hochspannungsleitungen 
- Stromversorgungsleitungen 
 
im Zuständigkeitsbereich unseres Unternehmens befinden. 
 

Zu den im Zuständigkeitsbereich des Regionalzentrums Östliches Ruhrgebiet 
befindlichen Versorgungsleitungen nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Um die durch den Bebauungsplan erfasste Fläche ausreichend und sicher mit 
elektrischer Energie versorgen zu können, ist die Errichtung von einer 
Ortsnetzkompaktstationen erforderlich. Dafür ist ein ausgewiesener Standort 
„Flächen für Versorgungsanlagen Elektrizität“ vorzusehen. 
Zum jetzigen Zeitpunkt ist der genaue zukünftige Leistungsbedarf unbekannt. Auf 
Grund dieses Sachverhalts können zum derzeitigen Zeitpunkt keine Angaben über 
die genauen Stationsstandorte- anzahl getroffen werden. 
Wir bitten Sie, diesen Sachverhalt bei Ihren Planungen zu berücksichtigen und uns 
bei der weiteren Beplanung des Bebauungsplanes zu beteiligen. 
Zu einem späteren Zeitpunkt sollten dann die benötigten Stationsflächen als 
Versorgungsfläche mit in den Bebauungsplan aufgenommen werden.. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Hinweis auf die Erforderlichkeit der Errichtung einer Ortsnetz-
kompaktstation wird berücksichtigt. Im Bebauungsplan wird zentral 
im Bereich der öffentlichen Verkehrsfläche eine Fläche für Versor-
gungsanlagen mit der Zweckbestimmung Versorgungsfläche Elekt-
rizität festgesetzt in der Größe von 6,5 m x 5,5 m. 
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Für den Bau der zukünftigen Strom Ortsnetzkompaktstationen benötigen wir jeweils 
Grundstücksgrößen von ca. 6,5 m x 5,5 m zzgl. evtl. erforderlicher Abstands-flächen 
und den direkten Anschluss an eine öffentliche Fläche. 
 
Des Weiteren bestehen unsererseits keine Bedenken bzw. Anregungen bezogen 
auf die im Betreff genannte Anfrage. 
 
Sollten im Zuge Ihrer Planungen, Umlegungen oder Anpassungen unserer Anlagen 
erforderlich werden, bitten wir um frühzeitige Information.  
 
Dieses Schreiben ergeht gleichzeitig im Namen und Auftrag der 
Stromnetzgesellschaft Datteln GmbH & Co. KG als Eigentümerin der 
Stromversorgungsleitungen, der Gasnetzgesellschaft Datteln GmbH als 
Eigentümerin Gasversorgungsleitungen und der Westnetz GmbH als Eigentümerin 
der Hochspannungs-, Gashochdruck- sowie der Fernmeldeleitungen. 
 
i.A. Torlop                               i.A. Hölscher 
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Sehr geehrte Damen und Herren,                                                                              Vodafone 
 
wir bedanken uns für Ihr Schreiben vom 12.12.2023. 
 
Wir teilen Ihnen mit, dass die Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH gegen die von 
Ihnen geplante Baumaßnahme keine Einwände geltend macht. Im Planbereich befinden sich 
keine Telekommunikationsanlagen unseres Unternehmens. Eine Neuverlegung von Telekom-
munikationsanlagen ist unsererseits derzeit nicht geplant. 
 
Im Rahmen der Gigabitoffensive investiert Vodafone in die Versorgung des Landes mit hoch-
leistungsfähigen Breitbandanschlüssen und damit den Aufbau und die Verfügbarkeit von Net-
zen der nächsten Generation - Next Generation Access (NGA)- Netzen. 
In Anbetracht der anstehenden Tiefbauarbeiten möchten wir hiermit unser Interesse an einer 
Mitverlegung von Leerrohren mit Glasfaserkabeln bekunden. Um die Unternehmung be-
werten zu können, benötigen wir Informationen hinsichtlich Potenzial und Kosten.  
Deshalb bitten wir Sie uns Ihre Antwort per Mail an greenfield.gewerbe@vodafone.com 
zu senden und uns mitzuteilen, ob hierfür von Ihrer Seite Kosten anfallen würden. Für 
den Fall, dass ein Kostenbeitrag notwendig ist, bitten wir um eine Preisangabe pro Me-
ter mitverlegtes Leerrohr. Des Weiteren sind jegliche Informationen über die geplante 
Ansiedlung von Unternehmen hilfreich (zu bebauende Fläche, Anzahl Grundstücke, An-
zahl Unternehmen, etc). 
In Abhängigkeit von der Wirtschaftlichkeit der Glasfaserverlegung können wir somit die Tele-
kommunikations-Infrastruktur in Ihrer Gemeinde fit machen für die Gigabit-Zukunft. 
Wir freuen uns darüber, wenn Sie uns zudem einen Ansprechpartner mitteilen würden, bei 
dem wir uns im Anschluss melden können. 

Bitte beachten Sie:  
Bei einer Stellungnahme, z.B. wegen Umverlegung, Mitverlegung, Baufeldfreimachung, 
etc. oder eine Koordinierung/Abstimmung zum weiteren Vorgehen, dass Vodafone und 
Unitymedia trotz der Fusion hier noch separat Stellung nehmen. Demnach gelten wei-
terhin die bisherigen Kommunikationswege. Wir bitten dies für die nächsten Monate zu 
bedenken und zu entschuldigen. 

 
Freundliche Grüße 
Vodafone GmbH / Vodafone Deutschland GmbH 
 

 
 
 

Die Alfons-Deitermann-Straße ist im Bereich südlich des Plangebie-
tes bisher nur als Baustraße ausgebaut, in der die Versorger bereits 
liegen. Im Rahmen eines zukünftigen Endausbaus werden im Vor-
feld der Tiefbaumaßnahmen die Versorger informiert. In diesem Fall 
erfolgt zusätzlich eine direkte Mitteilung an den Versorger über den 
Sachstand wie erbeten. 
 

mailto:greenfield.gewerbe@vodafone.com
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                                                         E-Mail Wasser- und Bodenverbände 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
in diesem Bereich ist der Sutumer Bach (Gew. 5) der Hauptvorfluter 
mit einem relativ geringen Gefälle und hoher Überflutungsgefährdung. 
Der Bach wird daher von uns sehr intensiv gepflegt.  
Da uns die Starkregenereignisse, wie zuletzt in Waltrop am 
22.06.2023, immer stärker dem Risiko eine Haftung für Überflutungs-
schäden in und an Gebäuden aussetzen, sieht der Wasser- und Bo-
denverbandes Dattelner Mühlenbach den o.g. Bebauungsplan als sehr 
kritisch an. Unsere Sorgen können auch nicht durch die Berechnung 
der Lippe-Wassertechnik, welche nur eine „geringe Gefahrenklasse“ 
für den rechnerischen Hochwasser- bzw. Starkregenfall ausweist, ge-
nommen werden. 
Zumal die Gefährdungsverringerung durch ein Auffüllen des Geländes 
erreicht werden soll, hierbei wird auch Retentionsraum verdrängt. Aus 
unserer Sicht sollte das Überschwemmungsrisiko in diesem Verfahren 
viel stärker in den Abwägungsprozess einbezogen werden. 
Des Weiteren möchten wir in diesem Verfahren einen hinreichenden 
Bebauungsabstand > 10m zum Sutumer Bach einfordern. 
 
MfG. 
Markus Soddemann 
Geschf. WBV Dattelner Mühlenbach 
Börster Weg 20 
45657 Recklinghausen  
 

 
 

Basierend auf der seit Februar 2023 für die Stadt Datteln vorliegen-
den „Hydraulischen Sturzflutanalyse mit Handlungskonzept bei 
Starkregen“ sind für das Bebauungsplangebiet zwei weitere Fort-
schreibungen der Gefährdungsanalyse nach geplanten zwei Hö-
henanpassungen erarbeitet worden (September und November 
2023).  
Dabei wurden die maximalen Überflutungsflächen und Wassertie-
fen bei einem hundertjährlichen Niederschlag (außergewöhnliches 
Ereignis, Szenario 2, D = 1H) berechnet und in einer Gefahrenkarte 
dargestellt (siehe Begründung Kapitel 4.1). 
 
Aufgrund der zweiten Höhenanpassung kommt das Gutachten zu 
dem Ergebnis, dass laut Simulationsergebnis das Plangebiet bei ei-
nem hundertjährigen Regenereignis mit Wassertiefen bis 5 cm 
überflutet wird und damit von einer geringen Gefährdung betroffen 
ist. Es käme zu einer Vernässung der geplanten Gebäude und An-
lagen. Die Vorhabenträger werden informiert und müssen dement-
sprechend bauliche Vorkehrungen zur Gefahrenabwehr treffen. 
 
Das in Richtung des umliegenden Geländes abfließende Wasser 
wird gemäß dem Gutachten zu einer nur geringfügigen Erhöhung 
der Wasserspiegellagen in den tiefer liegenden Bereichen führen. 
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Gemäß Simulation würde das aus der Bebauungsfläche abflie-
ßende Wasser sich auf das niedrige Gelände verteilen, was dort zu 
einer Erhöhung der Wasserspiegellage von nur bis zu ca. 1 cm füh-
ren würde. Dies entspricht einer geringen Gefahrenklasse. 
 
Aufgrund dieses eingegangenen Hinweises ist eine zusätzliche Un-
tersuchung seitens der Verwaltung durch einen Vergleich der ermit-
telten OKFE-Höhen der südlich des Plangebietes gelegenen Ge-
bäude und der berechneten erhöhten Spiegellage in diesen Berei-
chen durchgeführt worden. Während einige Gebäude keiner Ge-
fährdung durch Starkregen ausgesetzt sind, kann es bei einigen 
Grundstücken im Szenario 2 bereits auch ohne den Bebauungsplan 
zu Überflutungen kommen. Durch die Entwicklung des Baugebietes 
ist durch die Erhöhung der Wasserspiegellage von nur bis zu ca. 1 
cm kein weiterer signifikanter Anstieg einer Gefährdung zu erken-
nen, d.h. es werden im südlichen Gebiet keine zusätzlichen Schä-
den über die auch ohne den Bebauungsplan zu erwartenden Schä-
den erwartet. Eine derartig geringe Erhöhung des Überschwem-
mungsrisikos rechtfertigt u.E. nicht die Unterlassung des weiteren 
Verfahrens. 
 
Der geforderte hinreichende Bebauungsabstand > 10 m ist sicher-
gestellt. An der schmalsten Stelle ist der Abstand zwischen Bö-
schungsoberkante und Baugrenze 11,5 m.  
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Die Pflanzliste für die Raine und Hochstaudenfluren ist sowohl im 
Umweltbericht als auch in der Festsetzungskarte vom Gutachter 
überarbeitet worden. Für die Pflanzungen sind nun die Mischungen 
der Vestischen Vielfalt des Kreises Recklinghausen Typ Nass-
wiese/Ufer zu verwenden. 
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                                                                                    Fachdienst 6.3 Umwelt  
 
Der Hinweis zur Berücksichtigung des Szenarios 3 wird zur Kennt-
nis genommen. Laut Aussage des Gutachters ist für eine Gefähr-
dungsanalyse hinsichtlich Starkregen das Szenario 2 die standard-
mäßige übliche Jährlichkeit mit der urbane Räume betrachtet wer-
den.  
D.h. zugrunde gelegt wird ein 100-jährlicher Niederschlag mit der 
Dauer von 1 Stunde, der ohne Verluste durch Infiltration und Ver-
dunstung zum Oberflächenabfluss kommt. Der Nettoniederschlag 
wird mit einem Maximum nach den ersten 5 Minuten des Regener-
eignisses auf den 1-h-Zeitraum verteilt, es wird eine zusätzliche 
Nachlaufzeit von 2 h. eingesetzt. Laut Aussage des Gutachters sind 
die aktuellen Überflutungen (12/23, 01/24) nicht auf ein seltenes 
Starkregenereignis entsprechend einem Szenario 3 zurückzufüh-
ren, sondern auf den wochenlangen Dauerregen. Dem Hinweis wird 
nicht gefolgt. 
 
Der Hinweis auf klimaresiliente Laubgehölze wurde in der Festset-
zungskarte und der Begründung berücksichtigt. 
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Die Hinweise zur Dachbegrünung auch bei steileren Dächern, zur 
Fassadenbegrünung sowie zur Angabe der Wiederherstellung ab-
gängiger Pflanzen werden berücksichtigt und im Bebauungsplan 
entsprechend in den Festsetzungen aufgenommen. Es wird auf 
eine Einschränkung hinsichtlich der Dachneigung sowie auf einen 
prozentualen Flächenanteil verzichtet.  
 
Ebenso wird der Hinweis, die Photovoltaik flächenmäßig einzu-
schränken, berücksichtigt. In der entsprechenden Festsetzung wird 
Photovoltaik nun allgemein, unter Berücksichtigung baulicher Vor-
schriften und technischer Möglichkeiten, festgesetzt. 
 

 


